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Bern, 15. mal 1918 Sechzehnter 3ahrgang
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©rofeere Stufträge entfbreiSenber Slabatt.

Sie fiutfflicße llitteiliraßitug ber ©d)ttMHger=

feßaft uttb btc fihtpcße ttufntdjtkrïcit.
Sn ber heutigen StriegSgeit, mo fo biete junge

unb fräftige SMnner baS fiebert bertieren unb
ißren grauen unb ßinbern entriffen merbett, ift
natürlicßermeife aueß ein Dîûcfgattg ber@eburten=
galten gu fonftatieren, in ben friegfüßrenben
Sänbern bor altem; aber aueß in ben neu»
traten Sänbern, in betten buret) ben lîrieg bie

Stebürfniffe beS SebettS eine gemattige ißreis»
fteigerung erfahren ßaben.

35er Staat Çat natürlich ein um fo größeres
Sntereffe baran, baß bie ©eburtengaßf mög»
lidßft anfteigt, um ben geroattigen StuSfatt, ben
bie Scßtacßten beS Krieges bringen, mögtießft
auSgugteicßen. Sin fidt» ift eS ja gerabe maßn»
finnig, gu bem gmed mögticEjft biete SPenfcßen
ßerangugießen um fie, menu fie gerabe inS

Seben treten motten, gum tRußen ober gur 23e»

friebigung ber ©itetfeit einiger meniger Streber
auf politifdjem ©ebiete, mieber niebermeßetn gu
taffeit; bocß ift ja ber üöaßnfinn überall je|t
ber normale ©eifteSguftanb ber äRenfdjßeit unb
toirb es bei ber übergroßen ©ummßeit unb
©cßafßerbeumäßigfeit ber großen Staffen moßt
immer bleiben.

_

£>er ©ingetne aber, ber nur ein befcßränfteS
©infommen ßat, mit bem er feine gamitie er»
Ratten unb feine Sinber ergießen fott, mirb
naturgemäß eßer bie Neigung ßaben, bie ,gaßt
ber teueren befeßränft gu erßatten. ®aßer ßört
man bon überall ßer Etagen über bie enorme
äunaßme ber Stbtreibungen, bie bie SMfSfraft
entpfinblicß fcßäbigen. Seim, roenn aueß ber
"Staat einerfeitS Sotbaten ßaben mitt, fo ift
anberfeits eine Kräftige Stermeßrung für ein SSott
aueß in griebenSgeit eine abfotute ÜRotmenbig»
Seit, ba nur unter biefer Sebingung bie 9îationat=
öfonomie btüßeu fantt, ittbem Sanbmirtfcßaft,
Raubet unb gnbuftrie in ßoßem ©rabe bon ber
Sermeßrung ber Staatsangehörigen abßängt.

@S ift begreifließ, baß unter biefeu Umftänben
aueß bem Sßrobtem ber tluterbrecßung ber
©djmaitgerfdjaft bureß ben Strgt erßößte Stuf»

merffamfeit gegoltt mirb unb bie in ben meiften
Sänbern feit etma einem gaßrgeßnt in SIrbeit
öeftnbticßen neuen Strafgefeßbüdjer unb »Orb»
uungen fidß aueß mit biefer äRatertc befcßäftigen
müffen.

SDie fünfttieße Unterbrechung ber Sdjmanger»
fdjaft mar feßon im Stttertum auf ber £ageS=
aibnung ber SIergte. Scßon bei fpippofrateS,
tooßt bem ätteften Strgte, ber feine Äenntniffe
ußriftlicß ßintertaffen ßat, finben fid) |jinmeife
oarauf.

©S mürbe bie ©ntteerung ber ©ebärmutter
teils bureß innere SOÎittet, teitS bttrcß SRaß»
ßaßmen gßmnaftifcßer ÜRatur unb bureß förper»
ließe ©rfdjütterungen angeftrebt. Später, bei
aon arabifeßen Stergten, finben mir feßon birefte
Neigungen ber ©ebärmutter bureß ©infeßieben
Jn ben SRuttermunb bon ©egenftänben; ja,
fetbft ©infprißungen bureß eigene bafür ßerge»
itetlte gnftrumeute mürben feßon gemaeßt. ®a»

mats mar man gietnltcß feßnett bereit, eine
täftige Scßroangerfcßaft gu befeitigen.

St ber feßon in ber SOfxtte beS 6. gaßrßunbertS
maeßte StetiuS bon Stmiba auf bie ©efaßren
ber tünfttießen Slbtreibung aufmerïfam unb
empfaßt, feßr forgfeittig babei gu SBerfe gu
geßen.

©ine miffenfißaftticße S3egrünbung ber 9Zot=

menbigfeit, in gemiffen gälten bie Scßmanger»
feßaft gu unterbrechen, finben mir erft ©nbe
beS 17. gaßrßunberts. ®ie eßrifttieße Sircße
ßattc baS Stbtreiben feßr in ben fjintergruub
gebrängt unb mit feßmeren Strafen betegt.

SltS ber ©eift ber gorftßung in ber äßebtght
fid) mäcßtiger regte unb mau anfing nießt nur
rein naeß ©rfaßrungen, fonbern auf ©runb
forgfättigen StubiumS bie ärgtlitße fiunft gu
betreiben, mürben autß biefe ©ebicte einer
Prüfung untergogen. 33îan ßatte bamats bei
feßr ftar! berengten 83eden nur ben ^aiferfeßnitt
neben ber gerftüdetung beS ÄinbeS unb ba
biefer feßr fcßledßte tftefuttate ergab, ba ißn
ïaum 10 % ber grauen überftaub, fo fueßte

man nad) einem befferen SJÎittet. SDiefeS glaubte
man gu finben in ber tünfttießen grüßgeburt,
bie befonberS in ©ngtanb guerft Seacßtung fanb.

Seitßer ßat man bie fünfttieße llnterbrecßung
ber Scßmangerfcßaft nie meßr gang auS ben
Stugen bertoren, befonberS ßat man ftets meßr
unb meßr berfueßt, ftar gu merben, in meteßen

gälten fie bereeßtigt, ja ißfticßt ift unb mann
nießt. §eutgutage fteßt bie grage mieber meßr
im tßorbergrunb megen ißren S3egießungen gum
©eburteurüefgang unb nießt etma erft feit 33e=

ginn beS SßeltfriegeS, fonbern fd)on borßer.
§eutgutage merben bie SJießrgaßt ber Unter»

brecßitngen ber Scßmangerfcßaft nießt meßr
megen engem S3ecfen gemadjt, fonbern aus
anberen ©rünben, fo baß man fidß nur feßmer
meßr erinnert, baß baS enge Seelen ben Stnftoß
gu biefem ©ingriff gegeben ßat. ©S ßat fogar
in ben teßten Saßren gorfeßer gegeben, bie
alten ©rnfteS bie fünfttieße grüßgeburt bei

engem Steden bermarfen unb fie in jebem galle
bureß ben Äaiferfdjuitt erfeßett motten. 3)od)
bieS geßt fießer gu meit, benn menn aud) in
neuerer 3eft ^er ^ntferfeßnitt befonberS, feit
ber Scßnitt in ben untern Xeit ber ©ebär»
mutter bertegt mirb, an SebenSficßerßeit ge=

monnen ßat unb aueß bie fftefuttate für baS

ßinb beffere finb als bei ber grüßgeburt, fo
ift bocß ein operatiber ©ingriff mie ber Sfaifer»
fdßnitt nie gang oßne ©efaßren für bie grau
unb man mirb, mo eine grüßgeburt ein te»

benbeS Sinb berfprießt, einer grau gegen ißren
SBitten feinen ^aiferfeßnitt aufbrängen bürfen.

SBeit mir in ben teßten Saßreu eine große
Stngaßt bon ©rfaßrungen gemaeßt ßaben, fo ift
es nießt teießter, fonbern feßmerer als früßer
gemorben, gu fagen, baß in einem gälte eine

Unterbrechung ber Scßmangerfcßaft beredßtigt
unb in einem anbereu nießt bereeßtigt ift. gn
jebem gälte müffen fämtticße Umftänbe genau
erraogeu unb berüdfießtigt merben unb bennod)
merben oft gmei Stergte in einem befonberen

gälte berfeßiebener dtteinung fein. SJiatt fantt
eben fein beftimmteS Seßema aufftetten. grüßer
maren alte ©eburtSßetfer einig, bei abfotut gu
engem Steden, atfo Conjugata vera 6 cm unb
barunter, fei bie Scßmangerfcßaft gu unter»
breeßen, fo finb jeßt atte einig, baß in biefem
galt fie nie unterbrochen merben barf, meit ßter
überhaupt nur ber £faiferfcßmtt in 93etracßt
fournit.

Unb fo uttb äßnticß ging uttb geßt eS noeß
mit beti übrigen ©efunbßeitSfcßäbigungen,
meteße eine Scßroangerfd)aftSunterbred)itng an»
gegeigt erfeßeinen taffen.

©ieS ift nun ber ©runb aueß, marutn eS

unmöglich ift, auf bem Söege ber ©efeßgebung
biefe grage gu regeln. Stenn menn gefeßtieß bie

tperbeifüßrung beS îobeS eines SJfenfcßen, ab»

fid)tticß ober faßrtäffig, unter Strafe geftettt ift
unb biefe Q3eftimmuiig gelten fott, fo mirb atfo
ber Strgt, ber eine Scßmangerfcßaft megen
feßmerer .ftranfßeit ber IIP utter unterbricht,
fcßulbig, bettn er ßat borfäßließ ben t£ob eines
äftenfcßeu ßerbeigefüßrt. Unterläßt er bie Unter»
bred)ung unb ftirbt bie SPutter, fo mirb man
ißm tiormerfeti fönnen, er ßabe ben Stob ber»

fetben faßrtäßig ßerbeigefüßrt, ober bocß mentg»
ftenS untertaffen, atteS gu tun, um ben £ob
abgumenben.

ißraftifcß atterbingS mirb ber Stbort unb bie

grüßgeburt aus mebigiuifcßeti gnbifationen bei

einmatibfreier Siagnofe, giibifatioiiSftettung unb
StuSfüßrung bureß ben gemiffenßaften Strgt moßt
nie ©egenftanb eines gerießttießen tßerfaßrenS
merben. Sie fünfttieße ScßmangerfcßaftSutiter»
breeßung aus mebiginifeßen ©rünben bebeutet
feine iRecßtSmibrigfeit. SBenti biefe gormutierung
nießt itt ben ©efeßeti Stufnaßme gefunben ßat,
ift baS moßt bem Umftänbe gugufeßreiben, baß
bie gange grage fidß in fein Seßema einpreffen
läßt unb moßt nie taffen mirb. SttterbingS muß
ber ©ingriff gum Scßuße ber SPutter gegen
feßmere ©efnnbßeitSftörungen auSgefüßrt mer»
ben.

©ine unmittelbare SebenSgefaßr ber DPutter
atS gnbifation gu forben, ift untunlich, meit
man, menn man bis gur unmittelbaren SebenS»

gefaßr gumartet, moßt meift gu fpät fommt.
gft ber Strgt, ber ben ©ingriff auSfüßrt,

wiffenfeßafttieß gut auSgebilbet uttb gemiffenßaft,
fo mirb er moßt nie eine uninbigierte Unter»
breeßung ber Scßmangerfcßaft borneßmen. ©r
ßanbelt, menn er auf ©runb feiner Slttfcßauung
beS gatteS bie ScßmangerfcßaftSunterbrecßung
bornimmt, genau fo, mie menn er eine anbere
Operation, g. S3, bie .geEftüdetung beS tebenben
ÄitibeS gur iRettung ber SRutter bornimmt.

gn ben teßteu Saßren ßaben fieß befonberS
bon Stmerifa fommenb S3eftrebungen gettenb
gemaeßt, bie baßiti gingen, aus fogialen unb
aus fog. eugenifeßen Sitbifationen bie Scßmanger»
feßaft gu unterbrechen ober fünftlicß Unfrucßt»
barfeit ßerbeigufüßren.

Sogiate gnbifationen fitib foteße, bie mit ber
fogialen uttb mirtfeßafttießen Sage ber ©ttent
gufammenßängen ttnb feine mebiginifeße Se»
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Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft

und die künstliche Unfruchtbarkeit.

In der heutigen Kriegszeit, wo so viele junge
und kräftige Männer das Leben verlieren und
ihren Frauen und Kindern entrissen werden, ist
natürlicherweise auch ein Rückgang der Geburtenzahlen

zu konstatieren, in den kriegführenden
Ländern vor allem; aber auch in den
neutralen Ländern, in denen durch den Krieg die

Bedürfnisse des Lebens eine gewaltige
Preissteigerung erfahren haben.

Der Staat hat natürlich ein um so größeres
Interesse daran, daß die Geburtenzahl möglichst

ansteigt, um den gewaltigen Ausfall, den
die Schlachten des Krieges bringen, möglichst
auszugleichen. An sich ist es ja gerade
wahnsinnig, zu dem Zweck möglichst viele Menschen
heranzuziehen um sie, wenn sie gerade ins
Leben treten wollen, zum Nutzen oder zur
Befriedigung der Eitelkeit einiger weniger Streber
auf politischem Gebiete, wieder niedermetzeln zu
lassen; doch ist ja der Wahnsinn überall jetzt
der normale Geisteszustand der Menschheit und
wird es bei der übergroßen Dummheit und
Schafherdenmäßigkeit der großen Massen wohl
immer bleiben.

Der Einzelne aber, der nur ein beschränktes
Einkommen hat, mit dem er seine Familie
erhalten und seine Kinder erziehen soll, wird
naturgemäß eher die Neigung haben, die Zahl
der letzteren beschränkt zu erhalten. Daher hört
Man von überall her Klagen über die enorme
Zunahme der Abtreibungen, die die Volkskraft
empfindlich schädigen. Denn, wenn auch der
Staat einerseits Soldaten haben will, so ist
anderseits eine kräftige Vermehrung für ein Volk
auch in Friedenszeit eine absolute Notwendigkeit,

da nur unter dieser Bedingung die Nationalökonomie

blühen kann, indem Landwirtschaft,
Handel und Industrie in hohem Grade von der
Vermehrung der Staatsangehörigen abhängt.

Es ist begreiflich, daß unter diesen Umständen
auch dem Problem der Unterbrechung der
Schwangerschaft durch den Arzt erhöhte
Aufmerksamkeit gezollt wird und die in den meisten
Ländern seit etwa einem Jahrzehnt in Arbeit
befindlichen neuen Strafgesetzbücher und
-Ordnungen sich auch mit dieser Materie beschäftigen
Müssen.

Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft

war schon im Altertum auf der
Tagesordnung der Aerzte. Schon bei Hippokrates,
Wohl dem ältesten Arzte, der seine Kenntnisse
schriftlich hinterlassen hat, finden sich Hinweise
daraus.

Es wurde die Entleerung der Gebärmutter
teils durch innere Mittel, teils durch
Maßnahmen gymnastischer Natur und durch körperliche

Erschütterungen angestrebt. Später, bei
den arabischen Aerzten, finden wir schon direkte
Reizungen der Gebärmutter durch Einschieben

den Muttermund von Gegenständen; ja,
selbst Einspritzungen durch eigene dafür hergestellte

Instrumente wurden schon gemacht. Da¬

mals war man ziemlich schnell bereit, eine
lästige Schwangerschaft zu beseitigen.

Aber schon in der Mitte des 6. Jahrhunderts
machte Aetins von Amida auf die Gefahren
der künstlichen Abtreibung aufmerksam und
empfahl, sehr sorgfältig dabei zu Werke zu
gehen.

Eine wissenschaftliche Begründung der
Notwendigkeit, in gewissen Fällen die Schwangerschaft

zu unterbrechen, finden wir erst Ende
des 17. Jahrhunderts. Die christliche Kirche
hatte das Abtreiben sehr in den Hintergrund
gedrängt und mit schweren Strafen belegt.

Als der Geist der Forschung in der Medizin
sich mächtiger regte und man anfing nicht nur
rein nach Erfahrungen, sondern auf Grund
sorgfältigen Studiums die ärztliche Kunst zu
betreiben, wurden auch diese Gebiete einer
Prüfung unterzogen. Man hatte damals bei
sehr stark verengten Becken nur den Kaiserschnitt
neben der Zerstückelung des Kindes und da
dieser sehr schlechte Resultate ergab, da ihn
kaum 10°/o der Frauen überstand, so suchte

man nach einem besseren Mittel. Dieses glaubte
man zu finden in der künstlichen Frühgeburt,
die besonders in England zuerst Beachtung fand.

Seither hat man die künstliche Unterbrechung
der Schwangerschaft nie mehr ganz aus den
Augen verloren, besonders hat man stets mehr
und mehr versucht, klar zu werden, in welchen
Fällen sie berechtigt, ja Pflicht ist und wann
nicht. Heutzutage steht die Frage wieder mehr
im Vordergrund wegen ihren Beziehungen zum
Geburteilrückgang und nicht etwa erst seit
Beginn des Weltkrieges, sondern schon vorher.

Heutzutage werden die Mehrzahl der
Unterbrechungen der Schwangerschaft nicht mehr
wegen engem Becken gemacht, sondern aus
anderen Gründen, so daß man sich nur schwer
mehr erinnert, daß das enge Becken den Anstoß
zu diesem Eingriff gegeben hat. Es hat sogar
in den letzten Jahren Forscher gegeben, die
allen Ernstes die künstliche Frühgeburt bei

engem Becken verwarfen und sie in jedem Falle
durch den Kaiserschnitt ersetzen wollen. Doch
dies geht sicher zu weit, denn wenn auch in
neuerer Zeit der Kaiserschnitt besonders, seit
der Schnitt in den untern Teil der Gebärmutter

verlegt wird, an Lebenssicherheit
gewonnen hat und auch die Resultate für das
Kind bessere sind als bei der Frühgeburt, so

ist doch ein operativer Eingriff wie der Kaiserschnitt

nie ganz ohne Gefahren für die Frau
und man wird, wo eine Frühgeburt ein
lebendes Kind verspricht, einer Frau gegen ihren
Willen keinen Kaiserschnitt aufdrängen dürfen.

Weil wir in den letzten Jahren eine große
Anzahl von Erfahrungen gemacht haben, so ist
es nicht leichter, sondern schwerer als früher
geworden, zu sagen, daß in einem Falle eine

Unterbrechung der Schwangerschaft berechtigt
und in einem anderen nicht berechtigt ist. In
jedem Falle müssen sämtliche Umstände genau
erwogen und berücksichtigt werden und dennoch
werden oft zwei Aerzte in einem besonderen

Falle verschiedener Meinung sein. Man kann
eben kein bestimmtes Schema aufstellen. Früher
waren alle Geburtshelfer einig, bei absolut zu
engem Becken, also Lonju^ata vera ô cm und
darunter, sei die Schwangerschaft zu
unterbrechen, so sind jetzt alle einig, daß in diesem
Fall sie nie unterbrochen werden darf, weil hier
überhaupt nur der Kaiserschnitt in Betracht
kommt.

Und so und ähnlich ging und geht es noch
niit den übrigen Gesundheitsschädigungen,
welche eine Schwangerschaftsunterbrechung
angezeigt erscheinen lassen.

Dies ist nun der Grund auch, warum es

unmöglich ist, auf dem Wege der Gesetzgebung
diese Frage zu regeln. Denn wenn gesetzlich die

Herbeiführung des Todes eines Menschen,
absichtlich oder fahrlässig, unter Strafe gestellt ist
und diese Bestimmung gelten soll, so wird also
der Arzt, der eine Schwangerschaft wegen
schwerer Krankheit der Mutter unterbricht,
schuldig, denn er hat vorsätzlich den Tod eines
Menschen herbeigeführt. Unterläßt er die
Unterbrechung und stirbt die Mutter, so wird man
ihm vorwerfen können, er habe den Tod
derselben fahrläßig herbeigeführt, oder doch wenigstens

unterlassen, alles zu tun, um den Tod
abzuwenden.

Praktisch allerdings wird der Abort und die

Frühgeburt aus medizinischen Indikationen bei

einwandfreier Diagnose, Jndikationsstellung und
Ausführung durch den gewissenhaften Arzt wohl
nie Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens
werden. Die künstliche Schwangerschaftsunterbrechung

aus medizinischen Gründen bedeutet
keine Rechtswidrigkeit. Wenn diese Formulierung
nicht in den Gesetzen Aufnahme gefunden hat,
ist das wohl dem Umstände zuzuschreiben, daß
die ganze Frage sich in kein Schema einpressen
läßt und wohl nie lassen wird. Allerdings muß
der Eingriff zum Schutze der Mutter gegen
schwere Gesundheitsstörungen ausgeführt werden.

Eine unmittelbare Lebensgefahr der Mutter
als Indikation zu sorden, ist untunlich, weil
man, wenn man bis zur unmittelbaren Lebensgefahr

zuwartet, wohl meist zu spät kommt.
Ist der Arzt, der den Eingriff ausführt,

wissenschaftlich gut ausgebildet und gewissenhaft,
so wird er wohl nie eine unindizierte
Unterbrechung der Schwangerschaft vornehmen. Er
handelt, wenn er auf Grund seiner Anschauung
des Falles die Schwangerschaftsunterbrechung
vornimmt, genau so, wie wenn er eine andere
Operation, z. B. die Zerstückelung des lebenden
Kindes zur Rettung der Mutter vornimmt.

In den letzten Jahren haben sich besonders
von Amerika kommend Bestrebungen geltend
gemacht, die dahin gingen, aus sozialen und
aus sog. eugenischen Indikationen die Schwangerschaft

zu unterbrechen oder künstlich Unfruchtbarkeit

herbeizuführen.
Soziale Indikationen sind solche, die mit der

sozialen und wirtschaftlichen Lage der Eltern
zusammenhängen und keine medizinische Be-
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beutung haben. Man wollte g. 93. bei bent

armen Arbeiter bie .flinbergal)l fünfilidj be=

fdjränfen, itm bie borl)anbetten fpärtichen Mittel
ben übrigen itt höherem Mafje gu teil werben
gtt laffen.

9cioc£) weniger mit ben praftifdjett Möglich»
feiten rechnet bie eugenifdie Srtbifatiou (eu

gut; gen bon gignomai, geugen). (Eg Ijanbeft
fid) barum, bie äjronifd) franfett ober fchwäd)»
ticken ober mit unfogiaten geiftigeu SXrttagen
auggerüfieten Snbibiötten ber ffortpflattgung git
entgietjen, gu gunften ber fogiat einwatibfreien.
der Unfinn liegt barin, bafs fd)on bie Veftim»
ntung, wer gu biefen gu berbannnenben Snbi»
bibua gehört, unmöglich ift. denn jeber ber
tlrteilenben wirb bod) in erfter Sinie feine
eigene werte ißerfon unb feine fÇatrtiïiert»,
©tammeg» unb @tanbe§ange£)örigen nicdjt gur
Unfrud)tbarfett berbammen motten. (Er wirb
um fo metjr geneigt fein, feine ffeinbe ober it)m
triftige Snbiöibuen auf biefe SBeife unfc^äbtic^
gu machen unb babei nod) gehörig gu bemü»

tigert. dabon, baff matt in einem Saube and)
nur ein t)atbe§ duhettb mirflidj geregt benfenbe
Menfchett finben fönnte, benen bieg Stmt an»

gubertrauen wäre, fann Bei ber menfcfjlichen
Statur feine ütebe fein; bag geigt ber gegen»
luärtige Ërieg mit erfdjrecfenber deutlichfeit,
ittbem er bie bünne §ütte, bie §eudietei unb
äußerer 3wang über bie Vaubtier» unb Spänen«
natur beg Menfchen gelegt Ratten, überatt un»
bartnhergig meggeriffett t)at.

3n Slmerifa unb in ^ürid) t)at man tab
fädjtid) einige Verbrecher, befonberg ©ittlicf)»
feitëberbredjer, bie fid) atg ituberbefferlich er»

wiefen haben, faftriert; bod) gefdjat) bieg mit
3uftimmung ber Vetreffenbett, bürfte aber nicht
batb allgemein angemenbet werben.

Slber abgefeljen bon alten biefen utefjr tl)eore=
tifdjen ©rünbett ift bie Slufftellung fogiater unb
eugenetifcher Snbifatiouen für bie Slugführuitg
ber fünftlicfjen ©d)mangerf(haftgimterbred)ung
fdjon barum nicht guläf'fig, weit ber Slrgt nur
über ärgttid)e ffragett gu entfdjeiben t)at. (Er

barf unb foil mitarbeiten am SBoïjle heg Volfg»
gangen, gemiff, aber er t)at nicht barüber gu
entfdjeiben, ob eine ffamilie grofj genug ift
ober nicf)t.

Sîun fpielt aber hier eine anbere forage t)ereiu,
bie ber üerbredjerifdjen ffruchtabtreibungen, bie
bie au§ ärgtttdjen ©rüttben unternommenen
@d)Wangerfdjaftêunterbred)uitgen bei weitem
überfteigen. ^jier gebt nicht nur bag Hiub gu
©runbe, fonbern fetjr oft aud) bie 9J(utter,
ober fie behält ein bleibenbeg Siechtum alg
Slnbenfen an bie unf)eitöotte dätigfeit ber Slb»
trciber. degljalb |at ber mebiginifcfje Veruf bag
gröfjte Sntereffe baran, au ber Vefämpfung
biefer ©eud)e mitguarbeiten; benn eg ift ja feine
üornefjmfte Stufgabe, nicht nur Sranftjeiten gu
Reiten, fonbern bor altem gu berfjüten.

Man begreift gut, wag eg für eilte arme
ffamilie bebeutet, gumat in ben gegenwärtigen
fcf)Weren 3e'tenr wenn für bie tebenben faum
genug ba ift, einer weiteren Vermehrung ber
ffamilie entgegengufetjen. Sßentt bann bie Mutter
noch bon fäjmadjer ©efunbljett ift, fo ber»
fditimmert fid) babttrd) bie Situation nod);
aber bennod) hat ber SIrgt fein Ved)t, biefe
Vermehrung gu unterbrüdeu. (Eg ift oft fdjwer,
ben Stnfinnen auf (Entfernung ber ffrud)t SBiber»

ftanb gu leiften unb ber Strgt fann in fetjr
fcfjwierige ©ituationen fommen, wenn er hört,
baf? bie tagg gubor abgewiefene grau am
nädjften dage au§ bem SBaffer gegogett würbe.

(Eg fdjeini uu§, ba^ ein Steit ber fid) t)ierau§
ergebenben fonftifte getöft werben fann burd)
eine biet umfangreichere 93etätiguug beg ©taateg
in bem ©inne, bafj burd) 2öof)tfahtt§einrid)t»
ungen für fotdje gamitien, bie fiel) faum ober
nicht burdjbringen fönnen, itt erhöhtem Ma^e
geforgt wirb. Manche gamitie würbe gerne
ein weitereg ®inb erfcheinen fehen, wenn bie

Sicherheit beftünbe, bah buch öag Nötige gu
feiner (Erhaltung fid) finben würbe. Unehelich

geborene ßinber müffett bon bem gefellfchaft»
liehen Mafel befreit werben, ber ihnen gängtid)
unberfdjulbet anhängt unb aud) bie uuef)elid)e
Mutter berbieut uubebingt Schuh unb uid)t
Verachtung, benn einen Menfchen gur SBelt gu
bringen ift ein l)o[je§ Stmt, gang gleichgültig,
auf welche SBeife bie ©chwaugerfdiaft gu ftanbe
gefomtnett ift. SBeg mit betn pfjarifctifdjett §0(hs
mut folcher, bie oft nur buret) bie günftigeren
äufjeren Umftänbe berl)inbert worben finb, in
gleiche ©ituatioit hiueingufommett. 2)er ©taat,
ber bag grotte Sutereffe fjat an ber (Erhaltung
bon Mutter unb Stnb, hut auch bie ^flidjt, fie
bor «gärten unb bor Slettb gu fd)ithen.

5 tijiu cit. ücü innmeui)erriu.

§ittfabmtçi
311t

25. Delegierten- uni) (Benemltterfnntntlmtg
in SBabcn

Mmttag bett 27. mtb S)ieitêtng ben 28. Mai 1918.

^traftnnbc«
für bie 2)elegkrfettbecfammlmtg

Montag ben 2 7. Mai, nacf)mittagg 3 Uf)r
im „$0fef ^{ötttcrljof'' in ^abett.

1. Vegrüftung burd) bie sf3räfibentin.
2. äBaljt ber @timmengä()lerinuen.
3. Sahreg» unb 9ved)mmggbericl)t beg Schweig,

^ebammettbereing.
4. Verid)t b. Dîebiforinnett über bie Vereingfaffe.
5. Vericht über bett ©taub beg 3eUungg=

unternehmeng.
6. Ütebifion über bag ßeitunggunternehmen.
7. Vereingberid)te ber ©eftionen Slppengeü,

Slargau unb Vafelftabt.
8. Slntrag beg 3entratt;,orftart&eê : „©oll ber

©chweig. ^ebammenüerein bei ber 93e=

ratuttg eineg ©chweig. ©ewerbegefeheg mit
einer erneuten (Eingabe baïjtit wirfen, bah
bie DebammemSlugbitbung in ber gangen
©diweig Oereiul)eitlid)t werbe?"

9. Slntrag ber ©eftion Slargau: §ebatnmen,
bettelt bie Möglichfeit geboten ift, einer
Sofatfeftion beigutreten, follen tticl)t alg
(Eingeltnitglieber in ben ©chweigerifchett
|)ebammcnberein aufgenommen werben.

10: Slntrag ber ©eftion 93ern: (Eg foil ber
(Eintritt ber Mitglieber beg ©djweig. §eb»
amtnenbereing in citte ©eftion obligatorifd)
fein.

11. Slnträge ber ©eftion SBinterttjur:
a) (Erhöhung beg Slbonttemeütg für ttnfer

Vereingorgan „®ie Schweiger £>eb»
amme" auf gr. 3. —, ftatt $x. 2. 50,
wie big anhin.

b) (Erhöhung beg Saggelbeg bon gr. 7. —
auf ffr. 10. — für bie delegierten ber
Ifraiifenfaffefotnmtffion.

(Ergängunggantrag : „@g foil ben Mit»
gliebern beg f^entralborftanbeg, ber
igeitungg», ber àranfenfaffe»S'ommiffioti,
bett ffteöiforinnen ber Rentrai» unb ber
$ranfenfaffe, fowie ber 3etfun9§t°m5
miffion bag daggelb bon 7 auf 10 ffr.
erl)öl)t werben."

12. Slntrag ber ©eftion ,Sürwf): die ©eftion
3ürid) ftetlt bett Slntrag ait bie ©eftion
Vern, fie möchte bei ihrer löbl. ©anitätg»
bireftioit borftetlig werben, bah Hebammen,
welche an ber 3"rc£)er |>ebammcufd)ulc
bag patent erworben hal&etl / aud) ittt
Danton Vern praftigieren bürfen, ohne
bort noch einen Hurg gu tttachett.

13. Slntrag ber 93ud)bruderei Vithler &SSerber
inVern: die § er ftellunggf often ber
„Schweiger fpebamme" finb in einer ben
heutigen Verfältniffen entfpred)enbett SBeife

gu rebibieren.
14. Veftimmung ber ©eftionen, bie näd)fteg

Sal)ï Berichte abgttgebett haben.

15. 3Bal)l ber Sîebiforintten für bie Vereingfaffe.
16. SBahl ber delegierten au ben 53unb ©chweig.

ffrattenbereine.
17. äßafjl beg Orteg für bie rtädjfte ©eneral»

berfammlung.
* *

*
itwtUtcttftalTe.

1. Slbnahme beg @efd)äftgberid)teg.
2. Slbnahme ber Sahregrechnttttg unb Verid)t

unb Slntrag ber Vebiforiniten.
3. SBahl ber SReüiforinnen für bie Traufen»

faffe.
4. 93eurteiluitg bon Sïefurfeu gegen (Entfcheibe

ber Sranfeufaffe=ftonintiffion.
5. Verfchiebeneg.

^ *
*

($citcralfei'famm(utt(}
diengtag ben 28. SJÎai, Pormittagg 11 Ufjr

im „piolet dittbc" itt tJköcw, (Tiöerltabt.

1. 93egrühung burd) bie etttralgräfibeittin.
2. 3Bal)l ber ©timmengät)lerinuen.
3. Slergtlicher Vortrag üüit §ernt dr. Marf»

Walber.
4. ©enehmigiutg be§ Vr°tDlaEg über bie Ver»

haitblutigcn ber lehtjährigeu delegierten»
uttb ©eiteralüerfammlung.

5. Dledjnung ber Vereiugfaffe.
6. Vericht über bett ©tanb beg 3eitun9§5

unternehmeng.
7. S3erid)t unb Slntrag über bie delegierten»

berfammlung.
8. 3Bal)len uttb Veftimmung beg 0rteg ber

uächften delegierten» itnb ©eneralberfamm»
lung.

9. SBititfdje ttttb Sluregungen.
10. llnborhergefeljeneg.

diwttftCttftttlTe.
©ilt bie gleiche draftanbenlifte wie für bie

delegiertenberfamntluttg (fielje borftehenb).

ffür bett ßeutralüorftanb,
die ipräfibentin :

31 una 93a umgart it er, Äirdjetifelbftrahe 50,
33crn.

die ©efretäriu: Marie SBettger.

ffür bie Sîrattfeufaffefommiffion:
die ißräfibentin: ffratt SBirth in äBintertljur.
die Éctffiererin : ©nttna Kirchhof er.
die Slftuarin: ffratt Dîofa Mang.

gm gofl'.

gttbe llirti wirb bie 3cttltcttltuflicrcritt mit
bemt gittjttfl bete Jahresbeitrages pro 1918 bc-

gitttte«. die werte« dlolTegittitett werbe«
gebeten, be« Beitrag noit g?r. 1.53 bereit gu

die 3e«tralfaffiererin :

3-rieba 3attgg,
öftermunbigen (Sern).

Krankenkasse.
fltr.=jtr. @ i it t r i 11 e :

259 ffrl. (Elifabetlj Burgen, ffrutigeit (Vern).
99 ffr. (Emma ffret)»Vär, (Eiden (Slargau).

260 ffr. 93ertl)a Saggt»9îotnattg, ffeutergoei bei

©ftaab (Vern).
261 ffrl. Slofct (Sggimnttn, Vientbach (Vern).
191 ffr. S. ©inttnen, 3"^» Vobetterftr. 250.
192 ffr. (E. Vohharbt, SBcruetgl)aufen (3ürich)-
193 ffr. Slmta ©tamnt, dietgborf (3ürich).

©eien @ie ttng herglid) willfommenl

(Erfranfte Mitglieber:
ffrau Vättttittger, ©eebad) (3itrich).
ffratt ©el)rt), 3üricl).
§rl. 3btuben, Vttrgifteiit (Vern).
grau ©igou @d)aaö, ©rencheu (©olotljurn),

g. 3. in Socarno.
ffrau ©ut, döfi (3ät'el))-
gratt fflurt), ©elgadj (©olotl)itrn).

42 Die Schweizer Hebamme. Nr. 5

deutung haben. Man wollte z. B. bei dem

armen Arbeiter die Kinderzahl künstlich
beschränken, um die vorhandenen spärlichen Mittel
den übrigen in höherem Maße zu teil werden
zu lassen.

Noch weniger mit den praktischen Möglichkeiten

rechnet die eugenische Indikation (eu ^
gut; Zen — von ZiZnomai, zeugen). Es handelt
sich darum, die chronisch kranken oder schwächlichen

oder mit unsozialen geistigen Anlagen
ausgerüsteten Individuen der Fortpflanzung zu
entziehen, zu gunsten der sozial einwandfreien.
Der Unsinn liegt darin, daß schon die Bestimmung,

wer zu diesen zu verdammenden
Individu« gehört, unmöglich ist. Denn jeder der
Urteilenden wird doch in erster Linie seine

eigene werte Person und seine Familien-,
Stammes- und Standesangehörigen nicht zur
Unfruchtbarkeit verdammen wollen. Er wird
um so mehr geneigt sein, seine Feinde oder ihm
lästige Individuen ans diese Weise unschädlich

zu machen und dabei noch gehörig zu demütigen.

Davon, daß man in einem Lande auch

nur ein halbes Dutzend wirklich gerecht denkende

Menschen finden könnte, denen dies Amt
anzuvertrauen wäre, kann bei der menschlichen
Natur keine Rede sein; das zeigt der
gegenwärtige Krieg mit erschreckender Deutlichkeit,
indem er die dünne Hülle, die Heuchelei und
äußerer Zwang über die Raubtier- und Hyänennatur

des Menschen gelegt hatten, überall
unbarmherzig weggerissen hat.

In Amerika und in Zürich hat man
tatsächlich einige Verbrecher, besonders
Sittlichkeitsverbrecher, die sich als unverbesserlich
erwiesen haben, kastriert; doch geschah dies mit
Zustimmung der Betreffenden, dürfte aber nicht
bald allgemein angewendet werden.

Aber abgesehen von allen diesen mehr theoretischen

Gründen ist die Aufstellung sozialer und
eugenetischer Indikationen für die Ausführung
der künstlichen Schwangerschaftsunterbrechung
schon darum nicht zulässig, weil der Arzt uur
über ärztliche Fragen zu entscheiden hat. Er
darf und soll mitarbeiten am Wohle des Vvlks-
ganzen, gewiß, aber er hat nicht darüber zu
entscheiden, ob eine Familie groß genug ist
oder nicht.

Nun spielt aber hier eine andere Frage herein,
die der verbrecherischen Fruchtabtreibungen, die
die aus ärztlichen Gründen unternommenen
Schwangerschaftsunterbrechungen bei weitem
übersteigen. Hier gebt nicht nur das Kind zu
Grunde, sondern sehr oft auch die Mutter,
oder sie behält ein bleibendes Siechtum als
Andenken an die unheilvolle Tätigkeit der Ab-
treiber. Deshalb hat der medizinische Beruf das
größte Interesse daran, an der Bekämpfung
dieser Seuche mitzuarbeiten; denn es ist ja seine

vornehmste Aufgabe, nicht nur Krankheiten zu
heilen, sondern vor allem zu verhüten.

Man begreift gut, was es für eine arme
Familie bedeutet, zumal in den gegenwärtigen
schweren Zeiten, wenn für die lebenden kaum

genug da ist, einer weiteren Vermehrung der
Familie entgegenzusehen. Wenn dann die Mutter
noch von schwacher Gesundheit ist, so

verschlimmert sich dadurch die Situation noch;
aber dennoch hat der Arzt kein Recht, diese

Vermehrung zu unterdrücken. Es ist oft schwer,
den Ansinnen auf Entfernung der Frucht Widerstand

zu leisten und der Arzt kann in sehr
schwierige Situationen kommen, wenn er hört,
daß die tags zuvor abgewiesene Frau am
nächsten Tage aus dem Wasser gezogen wurde.

Es scheint uns, daß ein Teil der sich hieraus
ergebenden Konflikte gelöst werden kann durch
eine viel umfangreichere Betätigung des Staates
in dem Sinne, daß durch Wohlfahrtseinrichtungen

für solche Familien, die sich kaum oder
nicht durchbringen können, in erhöhtem Maße
gesorgt wird. Manche Familie würde gerne
ein weiteres Kind erscheinen sehen, wenn die

Sicherheit bestünde, daß auch das Nötige zu
seiner Erhaltung sich finden würde. Unehelich

geborene Kinder müssen von dem gesellschaftlichen

Makel befreit werden, der ihnen gänzlich
unverschuldet anhängt und auch die uneheliche
Mutter verdient unbedingt Schutz und nicht
Verachtung, denn einen Menschen zur Welt zu
bringen ist ein hohes Amt, ganz gleichgültig,
auf welche Weise die Schwangerschaft zu stände
gekommen ist. Weg mit dem pharisäischen Hochmut

solcher, die oft nur durch die günstigeren
äußeren Umstände verhindert worden sind, in
gleiche Situation hineinzukommen. Der Staat,
der das größte Interesse hat an der Erhaltung
von Mutter und Kind, hat auch die Pflicht, sie

vor Härten und vor Elend zu schützen.

Schw eh. H eb ammeuvcrem.

Einladung
Zur

35. Delegierten- und Generalversammlung
in Baden

Montag den 27. und Dienstag den 28. Mai 1918.

Traktanden
für die Delegiertenverfammlung

Montag den 27. Mai, nachmittags 3 Uhr
im „Hotel Mömerhos" in Maden.

1. Begrüßung durch die Präsidentin.
2. Wahl der Stimmenzählerinnen.
3. Jahres- und Rechnungsbericht des Schweiz.

Hebammenvereins.
4. Bericht d. Revisorinnen über die Vereinskasse.
5. Bericht über den Stand des

Zeitungsunternehmens.

6. Revision über das Zeitungsuuternehmen.
7. Vereinsberichte der Sektionen Appenzell,

Aargau und Baselstadt.
8. Antrag des Zentralvorstandes: „Solider

Schweiz. Hebammenverein bei der
Beratung eines Schweiz. Gewerbegesetzes mit
einer erneuten Eingabe dahin wirken, daß
die Hebammen-Ausbildung in der ganzen
Schweiz vereinheitlicht werde?"

9. Antrag der Sektion Aargau: Hebammen,
denen die Möglichkeit geboten ist, einer
Lokalsektivn beizutreten, sollen nicht als
Einzelmitglieder in den Schweizerischen
Hebammenverein aufgenommen werden.

10/ Antrag der Sektion Bern: Es soll der
Eintritt der Mitglieder des Schweiz.
Hebammenvereins in eine Sektion obligatorisch
sein.

11. Anträge der Sektion Winterthur:
a) Erhöhung des Abonnements für unser

Vereinsorgan „Die Schweizer
Hebamme" auf Fr. 3.—, statt Fr. 2.50,
wie bis anhin.

b) Erhöhung des Taggeldes von Fr. 7. —
auf Fr. 10. — für die Delegierten der
Krankenkassekommission.

Ergünzungsantrag: „Es soll den
Mitgliedern des Zentralvorstandes, der
Zeitungs-, der Krankenkasse-Kommission,
den Revisorinnen der Zentral- und der
Krankenkasse, sowie der Zeitungskommission

das Taggeld von 7 auf 10 Fr.
erhöht werden."

12. Antrag der Sektion Zürich: Die Sektion
Zürich stellt den Antrag an die Sektion
Bern, sie möchte bei ihrer löbl, Sanitätsdirektion

vorstellig werden, daß Hebammen,
welche an der Zürcher Hebammenschule
das Patent erworben haben, auch im
Kanton Bern praktizieren dürfen, ohne
dort noch einen Kurs zu machen.

13. Antrag der Buchdruckerei Bühler A Werder
in Bern: Die Her stellu n g s k o sten der
„Schweizer Hebamme" sind in einer den
heutigen Verhältnissen entsprechenden Weise

zu revidieren.
14. Bestimmung der Sektionen, die nächstes

Jahr Berichte abzugeben haben.

15. Wahl der Revisorinnen für die Vereinskasse.
16. Wahl der Delegierten an den Bund Schweiz.

Frauenvereine.
17. Wahl des Ortes für die nächste General¬

versammlung.
-st -st

-st

àmlicnlûà
1. Abnahme des Geschäftsberichtes.
2. Abnahme der Jahresrechnung und Bericht

und Antrag der Revisorinnen.
3. Wahl der Revisorinnen für die Krankenkasse.

4. Beurteilung von Rekursen gegen Entscheide
der Krankenkasse-Kommission.

5. Verschiedenes.
-st -st

-st

Generalversammlung
Dienstag den 28. Mai, vormittags 11 Uhr

im „Hotel Dinde" in Maden, Aberstadt.
1. Begrüßung durch die Zentralpräsidentin.
2. Wahl der Stimmenzählerinnen.
3. Aerztlicher Vortrag von Herrn Dr. Mark-

walder.
4. Genehmigung des Protokolls über die

Verhandlungen der letztjährigen Delegierten-
und Generalversammlung.

5. Rechnung der Vereinskasse.
6. Bericht über den Stand des

Zeitungsunternehmens.

7. Bericht und Antrag über die Delegierteil¬
versammlung.

8. Wahlen und Bestimmung des Ortes der
nächsten Delegierten- und Generalversammlung.

9. Wünsche und Anregungen.
10. Unvorhergesehenes.

Dmlàlllià
Gilt die gleiche Traktandenliste wie für die

Delegiertenverfammlung (siehe vorstehend).

Für den Zentralvorstand,
Die Präsidentin:

Anna Baum partner, Kirchenfeldstraße 50,
Bern.

Die Sekretärin: Marie Wenger.
Für die Krankenkassekommission:

Die Präsidentin: Frau Wirth in Winterthur.
Die Kassiererin: Emma Kirchhofer.
Die Aktnarin: Frau Rosa Manz.

Zur gest'. Wotiz.
Ende Mlai wird dir Jentralkasliererin mit

dem Einzug des Jahresbeitrages pro 1918

beginnen. Die werten Kolleginnen werden
gebeten, den Meitrag von Fr. l.-Ti bereit zn

^â>l- Die Zentralkassiererin:

Irieda Jaugg,
Ostermundigen (Bern).

Krankenkasse.
Ktr.-Nr. Eintritts:
259 Frl. Elisabeth Kürzen, Frutigen (Bern).

99 Fr. Emma Frey-Bär, Eicken (Aargau).
260 Fr. Bertha Jaggi-Romang, Feutersoei bei

Gstaad (Bern).
261 Frl. Rosa Eggimann, Biembach (Bern).
191 Fr. L. Simmen, Zürich, Bodenerstr. 250.
192 Fr. E. Boßhardt, Wernetshausen (Zürich).
193 Fr. Anna Stamm, Dielsdorf (Zürich).

Seien Sie uns herzlich willkommen!

Erkrankte Mitglieder:
Frau Bänninger, Seebach (Zürich).
Frau Gehry, Zürich.
Frl. Zbiuden, Burgistein (Bern).
Frau Gigon-Schaad, Grenchen (Solothurn),

z. Z. in Loearno.
Frau Gut, Tvß (Zürich).
Frau Flury, Selzach (Solothurn).
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